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ÖLN – Anfang 2008 sorgte ein grü-
er Apfel für Aufsehen: Eine Kiefer-
rthopädin aus Süddeutschland 
atte sich ein Apfel-Logo als Bild-
arke eintragen lassen und in der 

olgezeit verschiedene Kollegen, 
ie ebenfalls das Bild eines Apfels 
utzten, abgemahnt.

ieses Verhalten sorgte für viel Un-
ruhe – bei Zahnärzten und in den 

edien. Es wurde damals diskutiert, 
ass das Verhalten der Markeninhabe-
in rechtswidrig, unmoralisch und be-
ufsrechtswidrig sei. Aus diesem Grun-
e wurde die Einleitung eines Lö-
chungsverfahrens beim Deutschen 
atent- und Markenamt gegen die Mar-
e erörtert. Über das Löschungsverfah-
en hat nun das für solche Fragen zu-

denselben potenziellen Patienten-
stamm zugegriffen werden. Es liegt also 
keine Konkurrenzsituation zwischen 
einer regional tätigen süddeutschen 
und einer regional tätigen norddeut-
schen Praxis vor. 

In solch einer Konstellation kann 
keiner von dem anderen auf Basis des 
UWGs mit Erfolg die Unterlassung ei-
nes wettbewerbswidrigen Verhal-
tens verlangen. Da das Marken-
recht jedoch absolut ausgestaltet 
ist, kommt es hie auf eine Konkur-
renzsituation nicht an, es wird al-
lein danach gefragt, ob das Recht 
des Markeninhabers verletzt ist.

Eintragung einer Marke 
mit klaren Bedingungen

Zahnärzte können ihre Dienstleis-

Hat der Zahnarzt sich entschieden, 
wie seine Marke aussehen soll, kann er 
sich an das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) wenden und einen 
entsprechenden Antrag auf Marken-
eintragung stellen. Bei diesem Antrag 
muss er sich entscheiden, für welche 
Schutzklassen er seine Marke anmel-
den möchte. 

doch, ob der Eintragung nach § 8 des 
Markengesetzes so genannte absolute 
Schutzhindernisse entgegenstehen. 
Marken sind dann nicht schutzfähig, 
wenn es ihnen an jeglicher Unterschei-
dungskraft für die betroffenen Waren 
und Dienstleistungen fehlt. Das gilt 
auch, wenn etwas als Marke angemel-
det werden soll, was ein allgemein übli-

ches Zeichen oder eine Bezeich-
nung ist, die zur Beschreibung der 
konkreten Ware oder Dienstleis-
tung regelmäßig verwandt wird. In 
diesen Fällen spricht man von ei-
nem so genannten Freihaltebe-
dürfnis im Interesse der All-
gemeinheit.

Hieraus folgt, dass in der 
Schutzklasse 44 weder das Logo ei-
nes Zahns noch der Begriff Zahn-

den Zusammenhang der zahnärzt-
lichen Dienstleistung stellt. Folglich ist 
dem grünen Apfel eine ausreichende 
Unterscheidungskraft gegeben, die in-
dividuell die zahnärztlichen Leistun-
gen der Markeninhaberin von den 
zahnärztlichen Leistungen anderer 
Zahnärzte abgrenzt.

Es gilt das  
Prioritätsprinzip

Stehen der Eintragung der Marke keine 
Schutzhindernisse entgegen, wird die-
se Marke eingetragen. Nach der Eintra-
gung in das Register wird diese ver-
öffentlicht. In einem Zeitraum von drei 
Monaten kann gegen die Eintragung 
der Marke Widerspruch eingelegt wer-
den mit der Begründung, dass der 
Marke „ältere“ eingetragene oder an-

Markenrecht am Apfel bestätigt
RA Frank Heckenbücker erläutert die Entscheidung des Bundespatentgerichts und zeigt Grenzen des Markenrechts auf
dige B
eden. D
ngsbege
zurückg
09, 09.09
ine En

es Gesetzes gegen den unlauteren 
bewerb (UWG) ist zu prüfen, ob 

Abmahnende und der Abgemahnte 
 tatsächlich in einer unmittelbaren 
kurrenzsituation befinden. Für 
närzte bedeutet dies: Es muss auf 

den Farben eines Granny-Smith-Apfels. 
Bei den so genannten Wort-Bild-Marken 
wird eine Kombination aus Logo und 
Wort geschützt, also beispielsweise die 
Verwendung eines Praxisnamens in Ver-
bindung mit einem bestimmten Bild.

N – Immer beliebter und zu-
 erfolgreich sind so genann-

 Umwelt- und Energiefonds. 
ignet sind diese vor allem für 
eger, die Wert auf stabile und 
 der Steuer wenig belastete 
schüttungen legen. 

eschlossene Energiefonds wie et-
wa der InfraClass 5 profitieren 

 viel Sonne und gesetzlich nor-
rten Einspeisevergütungen in Spa-
 und Italien. Der Anbieter KGAL ist 
über 40 Jahren aktiv und einer der 
enden deutschen Anbieter: Bis-
 wurden 323 Fonds mit einem Ei-

kapital von 10,3 Milliarden Euro 
elegt, davon zehn Solaranlagen, 

alle über Plan laufen. KGAL ist Ge-
ner des SCOPE Award 2009 Ge-
ossene Fonds/Energie.

KGAL arbeitet mit erfolgreichen 
Partnern zusammen: mit der Phoenix 
Solar AG für ein vielfäl-
tiges Spektrum von So-
laranlagen und für die 
Betriebsführung und 
mit der Gildemeister-
Tochter a + f GmbH, die 
etwa Solarmodule für 
Freilandanlagen anbie-
tet, die sich nach dem 
Stand der Sonne aus-
richten. Die technische 
Beratung des Fonds 
übernimmt die Evergy 
Engineering GmbH.

In Spanien wird die 
Einspeisevergütung 25 
Jahre lang gewährt und 
ist teilweise indexiert. 
In Italien dauert die 

Sonnige Tage sorg
Beliebte Energie- und Umweltfonds mit eu

Bei Investitionen

fonds ist nicht nu

einstrahlung auf

park entscheide

auch die Qualitä

schen Anlage.
Allgemeinheit nicht verletzen
Ist die Marke später ins Register einge-
tragen, kann sie in ihrer Schutzklasse 
den absoluten Schutz des Marken-
rechts für sich verlangen. Vor der Ein-
tragung der Marke prüft das DPMA je-

Einspeisevergütung 20 Jahre ab Inbe-
triebnahme. In beiden Ländern liegt 

die globale Sonnenein-
strahlung etwa 60 Pro-
zent höher als am son-
nenreichsten Standort 
in Deutschland.

Der Fonds erzielt 
gewerbliche Einkünfte 
in Spanien und Italien, 
die in Deutschland von 
der Steuer freigestellt 
sind. Für das Vererben/
Verschenken gelten die 
Vergünstigungen für 
Betriebsvermögen nur 
für Direktkommandi-
tisten. Eine Beteiligung 
eignet sich für aus-
schüttungsorientierte 
Kunden und weniger 

en für stabile
ropäischen Solarparks a

 in Energie-

r die Sonnen-

 einen Solar-

nd, sondern 

t der techni-

Pi
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egenstehen. 
ioritätsprin-
ltere Marke 
Marke. Der 

e kann also 
eren Marke 
undespatentgericht ent-
as Ergebnis: Das Lö-

hren wurde vollumfäng-
ewiesen (AZ 30 W (Pat) 
.2010).

tscheidung des Bundes-

tung selbstverständlich mit einer 
Marke versehen und diese eintra-
gen lassen. Hier gilt es, Grenzen zu 
beachten. Eine Marke im Sinne des 
Markengesetzes dient als Kennzei-
chen zur Unterscheidung der eige-

arzt als Marke angemeldet werden 
können. Beim grünen Apfel wurde 
von den Gegnern vor dem Bundes-
patentgericht argumentiert, dass 
der grüne Apfel nicht unterschei-
dungskräftig im Hinblick auf die 

gemeldete Marken entg
Da im Markenrecht das Pr
zip gilt, hat immer die ä
Vorrang vor der jüngeren 
Inhaber der älteren Mark
die Eintragung der jüng
atentgerichts, die bei Zahnärzten Un-
illen erzeugen mag, jedoch den juris-

ischen Betrachter nicht überrascht. 
as Markenrecht gewährt einer einmal 

ingetragenen Marke weitestgehenden 
chutz. Durch die Eintragung wird dem 
arkeninhaber das Recht gewährt, die 
arke ausschließlich zu nutzen. Wird 

ieses Markenrecht verletzt, ist der 
arkeninhaber berechtigt, von jedem 

erletzer die Unterlassung und die 
ierfür entstehenden Anwaltskosten zu 
erlangen. Genau dieses Verhalten war 
s, was der Kieferorthopädin von ihren 
ollegen zum Vorwurf gemacht wurde. 
abei wird es durch die Rechtsordnung 

indeutig gebilligt. 

Konkurrenzsituation für 
Markenrecht unerheblich

arkenrechte sind absolut ausgestal-
et. Bei einer Abmahnung auf Grundla-

nen Waren und Dienstleistungen 
von denen anderer Anbieter. Die 
Marke, die ein Zahnarzt beantragt, 
soll also seine zahnärztlichen 
Dienstleistungen von den zahn-
ärztlichen Dienstleistungen ande-
rer Zahnärzte unterscheidbar ma-
chen. Die gebräuchlichen Marken, 
die das Markengesetz kennt, sind die 
Wortmarke, die Bildmarke und die 
Wort-Bild-Marke. 

Eine Wortmarke ist jede Kombina -
tion von Buchstaben und/oder Zahlen, 
sei diese sinnvoll oder sinnlos. Bei Bild-
marken werden Bilder, in der Regel so 
genannte Logos, geschützt. Der grüne 
Apfel ist als Bildmarke geschützt, wobei 
es sich nicht um eine naturgetreue Ab-
bildung als Granny-Smith-Apfel han-
delt, sondern um eine dreidimensionale 
Darstellung eines Apfels mit einem spe-
ziellen, sehr auffälligen Schattenwurf in 

Eine angemeldete Marke genießt 
nicht universellen Schutz gegenüber 
allen Waren und Dienstleistungen, son-
dern nur gegenüber den Waren und 
Dienstleistungen, für deren Schutz-
klasse die Marke registriert worden ist. 
In der Schutzklasse 44 sind zum Bei-
spiel die zahnärztlichen Dienstleistun-
gen geschützt. Dort ist auch der grüne 
Apfel angemeldet.

Marke darf Interesse der  

Dienstleistungen eines Zahnarztes 
sei. Der grüne Apfel werde im Be-
wusstsein der Bevölkerung spätes-
tens seit der blend-a-med-Wer-
bung als Symbol für gesunde Zäh-
ne und gesundes Zahnfleisch ver-
standen. 

Dem folgte das Bundespatent-
gericht jedoch nicht. Es stellt fest, dass 
der Apfel als solches weder Gegenstand 
oder Inhalt noch Zweck oder Bestim-
mung der Dienstleistung eines Zahn-
arztes bildlich darstellt, insofern es an 
jedem Sachbezug zu der beanspruch-
ten Dienstleistung fehlt. Das Bundes-
patentgericht hat sich mit dieser Frage 
auseinandergesetzt und unter Hinweis 
auf die Zahnpastawerbung festgestellt, 
dass das wesentliche Element dieser 
Werbung der Biss in den Apfel gewesen 
sei, so dass allenfalls, wenn überhaupt, 
ein angebissener Apfel diesen Bezug 

verhindern.
Bleibt der Widerspruch aus, kann 

der Zahnarzt, nachdem seine Marke 
eingetragen ist, von jedem anderen, der 
in dem Bereich der angemeldeten 
Schutzklasse tätig ist, verlangen, seine 
Marke zu respektieren. Dritten ist also 
jeder Außenauftritt verboten, der eine 
Verwechslungsgefahr mit der für den 
Zahnarzt eingetragenen Marke be-
gründet. Stellt er dies fest, kann er von 
dem Anderen grundsätzlich die Unter-
lassung der Markenverletzung verlan-
gen.

Hat aber ein Zahnarzt bereits zu ei-
nem Zeitpunkt, bevor die Markenein-
tragung für den „grünen Apfel“ erfolgt 
ist, einen „grünen Apfel“ bei seinem 
Außenauftrittes genutzt, so kann ihm 
vom Markenrechtsinhaber dies nicht 
verboten werden. Auch insoweit gilt 
das Prioritätsprinzip: Das ältere Recht 

RA Frank Heckenbücker ist vom Urteil des 

Bundespatentgerichts nicht überrascht.
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Eine allgemeine Symbolik grüner 

fel für die Zahngesundheit werde 
n Durchschnittsverbrauchern nicht 
chvollzogen, so dass dieser einen 

ünen Apfel nicht ohne Weiteres in 

geht hier unter dem Gesichtspunkt des 
Schutzes des Firmennamens der einge-
tragenen Marke vor und muss dieser 
nicht weichen. (RA Frank Hecken-
bücker, Medizinanwalt, www.dental-
und-medizinrecht.de)  

r den Vermögensausbau: Nach aus-
ndischen Steuern sind sechs bis neun 
ozent p.a. vorgesehen. 

Mindestbeteiligung: 10 000 Euro
ber vorzeitige Verkäufe der Solaranla-
n entscheidet die Gesellschafterver-
mmlung. Der Fonds kalkuliert mit  
ner realistischen Nachsteuerrendite 

von linear gerechnet etwa 6,4 Prozent  
p.a. – also: Eine alternative Kapital-
anlage müsste vor Abgeltungssteuer 
8,69 Prozent bringen mit dem gleichen 
eher konservativen Risikoprofil. Die 
Mindestbeteiligung liegt bei 10 000 
Euro plus fünf Prozent Agio (Auf-
schlag). (Jochen C. Brückmann, ZSH 
GmbH)  

Ausschüttungen
h unter steuerlichen Aspekten attraktiv

ie Erträge eines Solarparks hängen 
rstens von der globalen Sonnenein-
trahlung an seinem Standort und 
weitens von der Effizienz des Solar-
arks ab. Wenn nun dieser Solarpark 
tromerträge abwirft, die über Plan lie-
en, dann liegt das nur zu einem Drit-
el an einer über Plan liegenden Son-

neneinstrahlung. Viel wichtiger sind 
die Qualität der Module, der Wechsel-
richter und deren Zusammenspiel. Es 
kommt also darauf an, mit möglichst 
renommierten Herstellern zusam-
menzuarbeiten, und darauf, dass die 
Anlage permanent von erfahrenen Be-
triebsführern überwacht wird.

Stromerträge von der Sonne


